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Bebauungsplan „Strutfeld Gewerbe 3. Erweiterung“ in Schwäbisch Gmünd -Bargau 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Geschäftsbereich Wasserwirtschaft teilt im Nachgang zur Stellungnahme vom 
07.04.2020 noch folgende Stellungnahme ab: 
 
Abwasserbeseitigung  
Die Stadt Schwäbisch Gmünd bei einer Besprechung am 16.06.2020 weitere Informationen vor-
gebracht, dass die Entwässerung im modifizierten Mischsystem mit geforderter Dachbegrünung 
als Retention und Einleitung des Dachwassers in den Randgraben erfolgt. Sowie mit Email vom 
07.07.2020 weitere Unterlagen zum Kanalnetz vorgelegt und bestätigt, dass eine ggf. dennoch 
erforderliche Aufdimensionierung im Planungszustand vorgenommen wird. 
Somit erscheint eine gesicherte Abwasserbeseitigung möglich. 
 
Dem Bebauungsplan wird fachtechnisch unter folgender Maßgabe zugestimmt: 
Der Örtliche Bauvorschriften Ziffer 2.1.2 sollte folgend geändert werden: Dachflächen sind zu 
mind. 90 % extensiv zu begrünen, der Substrataufbau hat mind. 10 cm zu betragen. Der nach-
folgende Text kann weiterhin unverändert verwendet werden. 
 
Bei den Hinweisen sollte vermerkt werden, dass das Dachwasser schadlos in den geplanten 
angrenzenden Entwässerungsgraben einzuleiten ist. 
 
Die Stellungnahmen der anderen Bereiche haben weiterhin Gültigkeit. 
 
Allgemeine sonstige Hinweise: 
Weiterer, über diese Planungen hinausgehende Neuerschließungen kann ohne die bereits ge-
forderten Nachweise (Kanal und Regenwasserbehandlung mit Einzugsgebietsplänen) nicht zu-
gestimmt werden. Ebenso sollte dringend der AKP Bargau überarbeitet werden, da mehrere 
weiteren Erschließungsflächen zur Diskussion stehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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gez. 
Ernö Bango 




